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Hebammen und die
Verguitung von ver-
schreibungspflichtigen
Arzneimitteln

Die Hebammen gehoren zu den wenigen Fach-
personen im Gesundheitswesen, die verschreibungs-
pflichtige Medikamente anwenden diirfen. Diirfen
sie diese auch ohne Verschreibung in der Apotheke
beziehen, und konnen diese Medikamente (iber die
obligatorische Krankenpflegeversicherung abgerech-
net werden? Und wenn nicht, was ist zu tun? Eine
(juristische) Standortbestimmung.
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Hebammen und die Vergiitung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln

um Hebammenalltag gehort der
Umgang mit verschreibungspflich-
tigen Arzneimitteln, sei es wahrend
der Schwangerschaft, des Geburts-
vorganges oder im Wochenbett. Die Heb-
ammen zahlen zu den wenigen Fachper-
sonen im Gesundheitsbereich, denen es
erlaubt ist, Arzneimittel eigensténdig anzu-
wenden. Im Gegensatz zu Arztinnen und
Arzten sowie eingeschrénkt Chiropraktike-
rinnen und Chiropraktiker ist es ihnen indes
nicht erlaubt, Arzneimittel zu verschreiben.
Aufgrund einer entsprechenden Gesetzes-
bestimmung auf Bundesebene haben eini-
ge Kantone, aber langst nicht alle, Listen
erstellt mit Arzneimitteln, die von den Heb-
ammen angewendet werden diirfen. Teil-
weise ermachtigen diese kantonalen Listen
auch zum Bezug gewisser Arzneimittel.
All diese Schritte sind sinnvoll, um einen
reibungslosen Ablauf zu gewéhrleisten. Die
Kette der logischen Ablaufe findet aber bei
der Verrechnung der Arzneimittel ein Ende -
die Hebammen konnen zwar Arzneimittel
allenfalls beziehen und jedenfalls anwen-
den, sie konnen sie aber nicht zulasten der
OKP in Rechnung stellen, sofern kein arztli-
ches Rezept vorgelegt werden kann. Es

Im Gegensatz zu Arztinnen
und Arzten sowie ein-
geschrdankt Chiropraktike-
rinnen und Chiropraktiker
ist es den Hebammen
indes nicht erlaubt, Arznei-
mittel zu verschreiben.

bleibt als einzige Losung, dass die gebaren-
de Frau bei ihrem Arzt resp. ihrer Gynédkolo-
gin ein Rezept erhalt fiir den Bezug der frag-
lichen Medikamente oder dass die Hebam-
me ihrerseits den mitinvolvierten Arzt oder
die Gyndkologin um ein Rezept bittet, das
den Bezug und/oder die Riickerstattung der
Kosten durch die Versicherung sichert. Es
kommt dabei immer wieder vor, dass geba-

rende Mitter in der dadurch notwendigen

Arztkonsultation mit Diskussionen konfron-
tiert werden, ob eine Geburt ausserhalb ei-
nes Spitalsettings wirklich angezeigt ist.
Vorliegende (juristische) Standortbestim-
mung gibt die derzeitige gesetzliche Situati-
on wieder und versucht, Handlungsoptio-
nen aufzuzeigen sowohl nach geltendem
wie nach zukiinftigem Recht .

Definitionen und
Strafandrohung

+ Unter Arzneimittel oder gleichbedeutend
Medikament (lateinisch medicamentum,
Heilmittel) versteht der Gesetzgeber
Produkte chemischen oder biologischen
Ursprungs, die zur medizinischen
Einwirkung auf den menschlichen oder
tierischen Organismus bestimmt sind,
insbesondere zur Erkennung, Verhuitung
oder Behandlung von Krankheiten,
Verletzungen und Behinderungen; zu den
Arzneimitteln gehoren auch Blut und
Blutprodukte (Art. 4 Abs. 1 lit. a HMG).

« Unter Abgeben von Arzneimitteln
versteht der Gesetzgeber das entgelt-
liche oder unentgeltliche Ubertragen
oder Uberlassen eines verwendungs-
fertigen Heilmittels fur die Verwendung

durch den Erwerber sowie fiir die
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Anwendung an Drittpersonen oder
an Tieren (Art. 4 Abs. 1 lit. e HMG).

» Das Verschreiben von Arzneimitteln
definiert der Bundesgesetzgeber als
den protokollierten Entscheid einer
berechtigten Medizinalperson, der fiir

eine bestimmte Person ausgestellt ist
und dieser ein Zugangsrecht zu medi-
zinischen Leistungen wie Pflegeleistun-
gen, Medikamenten, Analysen oder
Medizinprodukten erteilt (Art. 4 Abs. 1
lit. f** HMG).

« Das HMG sieht weiter vor, dass die
Kantone bewilligen kénnen, dass
Personen, die liber eine angemessene
Ausbildung verfiigen, im Rahmen ihrer
Abgabekompetenz bestimmte ver-
schreibungspflichtige Arzneimittel
anwenden dirfen (Art. 24 Abs. 3in
Verbindung mit Art. 25 Abs. 1 lit. c HMG).

« Wer Arzneimittel ohne die notwendigen
Zulassungen oder Bewilligungen in
Verkehr bringt, anwendet oder ver-
schreibt, verstdsst gegen die Strafbe-
stimmungen des HMG. Es stehen sowohl
die vorsatzliche wie auch fahrlassige
Handlung unter Strafe mit Freiheitsstra-
fen bis zu drei Jahren oder Geldstrafe

(Art. 86 ff. HMG).
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Verschreibung und Abgabe
von Arzneimitteln
Auf Bundesebene

Die Arzneimittel sind in Kategorien mit und
ohne Verschreibungspflicht eingeteilt (Art.
23 Abs. 1 HMG). Der Bund hat jedes von ihm
zugelassene Arzneimittel gemass festge-
legten Kriterien einer Kategorie zugeord-
net. Bei der Zuordnung wird die Fachkom-
petenz der abgabeberechtigten Berufs-
gruppen berticksichtigt.

Das Recht auf Verschreibung von Heilmit-
teln ist den Arztinnen und Arzten vorbehal-
ten. Daraus ergibt sich, dass es den Hebam-
men weder erlaubt ist, verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel
noch Arzneimittel selbst an Patientinnen
und Patienten abzugeben. Verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel dirfen lediglich von
Apothekerinnen und Apothekern auf arzt-

zu verschreiben

liche Verschreibung und weiterer Medizi-
nalpersonen abgegeben werden resp.
durch ausgebildete Fachpersonen unter
der Kontrolle der soeben genannten Per-

sonen (Art. 24 Abs. 1 HMG).

Auf Kantonsebene

Der Kanton Freiburg gibt den Hebammen
das Recht, den gebarenden Frauen Beschei-
nigungen fir Arzneimittel auszustellen, die
sie in Ausiibung ihres Berufes anwenden
dirfen. Auf dieser werden Name, Vorname
und Geburtsdatum der Patientin, Arznei-
mittel, Dosierung, galenische Form, Grdsse
und Anzahl Packungen sowie Posologie
(Dosierung des Arzneimittels) aufgefiihrt.
Die Bescheinigung gilt nicht als arztliches
Rezept; sie ermdchtigt jedoch die Apothe-
kerin oder den Apotheker zur ausnahms-
weisen Arzneimittelabgabe ohne arztliche
Verschreibung im Sinne von Art. 24 Abs. 1
lit. a HMG (so bspw. die Regelung im Kanton
Freiburg, vgl. Art. 2 Abs. 1 der Verordnung
der Direktion flir Gesundheit und Soziales
liber die berufliche Anwendung von Arznei-
mitteln vom 22. April 2016, 821.20.211).

Im Gegensatz dazu verbietet bspw. der
Kanton Basel-Landschaft explizit sowohl
das Verschreiben wie auch die Abgabe jegli-
cher Arzneimittel an Patientinnen oder wei-
tere Personen (vgl. Ziffer 3.4. der Verfligung
Nr. 75 der Volkswirtschaft- und Gesund-
heitsdirektion des Kantons Basel-Land-
schaft vom 15. Juli 2016).

Die Hebammen kdnnen ihren Patientinnen
und Patienten zumindest nicht verschrei-
bungspflichtige Heilmittel empfehlen; die

52

Wer im Rahmen der Berufsaus-
libung verschreibungspflichtige
Arzneimittel eigenverantwortlich
anwenden will, bedarf einer
Bewilligung des Kantons, in dem
der Beruf ausgeiibt wird.

Verantwortung flir die Abgabe trégt die ab-
gebende Fachperson, also die Apothekerin
und der Apotheker oder die Drogistin oder
der Drogist (so z.B. fiir Kanton Basel-Land-
schaft: vgl. Ziffer 3.4. der Verfligung Nr. 75
der Volkswirtschaft- und Gesundheitsdirek-
tion des Kantons Basel-Landschaft vom
15. Juli 2016; fiir Kanton Bern: vgl. Ziffer 3.
«Merkblatt zur Verwendung von Heilmitteln
fir Hebammen und Entbindungspfleger»
der Gesundheits- und Firsorgedirektion
des Kantons Bern vom Februar 2013).

Recht auf
Anwendung
Auf Bundesebene

Die seit 1. Januar 2019 giiltige Arzneimittel-
verordnung wurde massgeblich revidiert
und ersetzte die Verordnung liber die Arz-
neimittel vom 17. Oktober 2001. Viele kan-
tonale Gesetze referenzieren im Moment
noch auf die alte Arzneimittelverordnung.
Wer im Rahmen der Berufsauslibung ver-
schreibungspflichtige Arzneimittel eigen-
verantwortlich anwenden will, bedarf einer
Bewilligung des Kantons, in dem der Beruf
ausgelibt wird (Art. 52 VAM neu; Art. 27a
VAM alt). Gemass Art. 52 VAM neu konnen
neben Medizinalpersonen auch Personen
folgender Berufskategorien eine Bewilli-
gung erteilt werden:
+ Bachelor of Science FH in Hebamme
 diplomierten Dentalhygienikerinnen HF

und Dentalhygienikern HF
» diplomierten Chiropraktikerinnen und

Chiropraktiker
« diplomierten Rettungssanitaterinnen HF

und -sanitdtern HF
« Personen nach Art. 49 VAM (Fachleute

der Komplementdrmedizin mit eidge-

nossischem Diplom)
Damit kann auch eine Hebamme mit der
entsprechenden

Bewilligung verschrei-
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bungspflichtige Arzneimittel verabreichen
(Pally Hofmann, 2013, S. 120). Gemadss
Art. 52 Abs. 3 VAM bestimmt der Kanton die
Arzneimittel, die durch die vorgenannten
Personen angewendet werden durfen, wo-
bei er fiir eine regelmassige Aufsicht durch
die kantonale Behorde oder durch eine
geeignete Medizinalperson sorgt.

Auf kantonaler Ebene

Auf kantonaler Ebene sind die Vorgaben
der nationalen VAM umzusetzen. Es ist so-
mit auf kantonaler Ebene zu priifen, ob
Hebammen die in ihrem Beruf gebrauchli-
chen Arzneimittel beziehen und verabrei-
chen dirfen. Eine kursorische Sichtung
der kantonalen Gegebenheiten hat erge-
ben, dass in den Kantonen Basel-Land-
schaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Genf,
Glarus, Luzern, Obwalden, Schwyz, St. Gal-
len und Wallis die zur Anwendung zuldssi-
gen Arzneimittel bestimmt worden sind.
Ob die lbrigen 15 Kantone dieser Pflicht
ebenfalls nachgekommen sind, wurde im
Rahmen dieser Standortbestimmung nicht
weiter geprift.

Recht auf
Verrechnung

Grundvoraussetzung der Kostenilibernah-
me durch die OKP eines verschreibungs-
pflichtigen Medikamentes ist, dass das Me-
dikament von einer Arztin oder einem Arzt
bzw. in dessen Zusténdigkeitsgrenzen von
einer Chiropraktikerin oder einem Chiro-
praktiker verordnet worden ist (so auch
Eugster, 2016, Randziffer 407). Sofern ein
verschreibungspflichtiges Arzneimittel mit
einer arztlichen Verschreibung bezogen
wird, steht die Verrechenbarkeit tber die
OKP ausser Frage.

Gemass HMG besteht die Moglichkeit, dass
eine Apothekerin oder ein Apotheker ein



Hebammen und die Vergitung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln

Arzneimittel auch ohne arztliche Verschrei-
bung abgibt, wenn sie oder er direkten Kon-
takt mit der betroffenen Person hat, die Ab-
gabe dokumentiert und es sich entweder
um Arzneimittel und Indikationen handelt,
die der Bundesrat bezeichnet hat, oder um
einen begriindeten Ausnahmefall (Art. 24
Abs. 1 lit. a HMG). Der Verweis auf den «di-
rekten Kontakt mit der betroffenen Person»
verunmoglicht es den Hebammen meist,
auf diesem Wege ohne arztliche Verschrei-
bung Medikamente beziehen und danach
auch verrechnen zu kénnen.

Diese gesetzliche Ausgangslage ergibt die
unbefriedigende Situation, dass die Heb-

Die gesetzliche Ausgangs-
lage ergibt die unbefrie-
digende Situation, dass die
Hebamme zwar gewisse
verschreibungspflichtige
Medikamente anwenden, sie
aber nur ungeniigend in
der Apotheke beziehen und
schon gar nicht iiber
die Obligatorische Kranken-
pflegeversicherung ver-
rechnen kann.

amme zwar gewisse verschreibungspflichti-
ge Medikamente anwenden, sie aber nur
ungentigend in der Apotheke beziehen und
schon gar nicht lber die OKP verrechnen
kann. Diese Gesetzesliicke ist zu schliessen.
Das misste umso mehr moéglich sein, als
auch den Chiropraktikerinnen und Chiro-
praktiker eine Sonderstellung zukommt
(Art. 4 lit. b KLV) und sowohl diese wie auch
die Hebammen (iber den sogenannten Di-
rektzugang verfligen (Art. 35 Abs. 2 lit. cund
d KVG).

Handlungsoptionen des
Schweizerischen Hebammenverbandes
Auf Bundesebene
Um die in Ziffer 4 vorgehend aufgezeigte
Gesetzesliicke zu schliessen und sicherzu-
stellen, dass Hebammen diejenigen ver-
schreibungspflichtigen Medikamente, die
sie anwenden dirfen, auch zulasten der
OKP in Rechnung stellen konnen, wére es
nach Ansicht der Verfasserin dieses Artikels
wichtig, eine Lésung auf gesetzgeberischer
Seite zu erlangen. Denkbar wére eine Er-
ganzung von Art. 16 KLV, bspw. mit folgen-

der Formulierung:

Art. 16 Abs. 4 (neu): «Diejenigen Arzneimittel,
die die Hebammen gemadss Art. 52 Abs. 2
lit. a. und 3 der Verordnung tiber die Arznei-
mittel anwenden diirfen, kdnnen bei Apo-
thekerinnen und Apothekern von den Heb-
ammen ohne arztliche Verschreibung bezo-
genund zulasten OKP abgerechnet werden.»

Verwendete Abkiirzungen

Bundesgesetz Uiber Arzneimittel und Medizinprodukte
(Heilmittelgesetz, HMG) vom 15. Dezember 2000, SR 812.21
Bundesgesetz liber die Krankenversicherung vom 18. Marz 1994,

SR 832.10
lit. litera, Buchstabe
OKP
VAM alt

Obligatorische Krankenpflegeversicherung
Verordnung liber die Arzneimittel vom 17. Oktober 2001 (Arzneimittel-

verordnung), Geltung vom 1. Januar 2002 bis 31, Dezember 2018

VAM neu

Verordnung tiber die Arzneimittel vom 21. September 2018 (Arznei-

mittelverordnung), in Kraft seit 1. Januar 2019, SR 812.212.21
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Um diese und méglicherweise auch weite-
re Handlungsoptionen priifen zu kénnen,
ware esempfehlenswert, wenn der Schwei-
zerische Hebammenverband eine Auslege-
ordnung und eine Analyse vornehmen
wiirde, um danach den gesetzgeberischen
Weg entsprechend dem Ergebnis zu be-
schreiten.

Auf kantonaler Ebene

Art. 52 Abs. 2 VAM neu regelt - wie bereits
gesehen -, dass der Kanton diejenigen Arz-
neimittel bestimmen muss, die durch die
Hebammen angewendet diirfen. Sollten in
einem Kanton keine entsprechenden Be-
stimmungen vorliegen, sind die Sektionen
gut beraten, dies schriftlich beim zustandi-
gen kantonalen Gesundheitsamt einzufor-
dern mit Verweis auf Art. 51 Abs. 2 VAM neu
und mit der Bitte um Erlass einer entspre-
chenden Verfligung innerhalb einer be-
stimmten Frist.

Fazit:
Gesetzesliicke schliessen

Die derzeitige Situation, dass Hebammen
zwar verschreibungspflichtige Medikamen-
te anwenden diirfen, diese aber nicht ohne
arztliche Verschreibung beziehen und da-
nach (iber die OKP abrechnen kénnen,
hemmt den eigenverantwortlichen Ablauf
der Tatigkeit der Hebamme. Diese Gesetzes-
liicke sollte so rasch wie mdglich geschlos-
sen werden. ©

AUTORIN

Christine Boldi,

lic. iur. LL.M., Rechtsanwiltin,
Expertin Gesundheitsrecht,
Dozentin, SwissLegal, Basel.
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Biicher und Studien

Literaturempfehlungen

Smollich, M. & Jansen, C. A. (2019)
Arzneimittel in
Schwangerschaft und Stillzeit -
Schnell und sicher beraten

5. Auflage. Stuttgart,

Deutschland: Thieme
Dieses Buchim Umfangvon 163 Seiten ist un-
verzichtbar flir die tagliche Praxis. Im ersten
Teil sind Inhalte zur Reproduktionstoxikolo-
gie zusammengefasst. Im zweiten Teil wer-
den Wirkstoffe nach Indikationen und Or-
gansystemen geordnet prasentiert. Indika-
tionen (z.B. Fieber) und die passenden Arz-
neimittel, die verabreicht oder eben nicht
verabreicht werden diirfen, sind aufgelistet.
Teil 3 und 4 enthalten je einen Index: Wirk-
stoff - Handelspraparat, Handelspraparat -
Wirkstoff. Schnell und sicher beraten: Der
zweite Teil des Titels ist wirklich zutreffend.

N N N N N N N NN )

Schenkel, L., Simdes-Wiist, A. P., Hosli, 1.
& von Mandach, U (2018)
Medikamente in Schwanger-
schaft und Stillzeit - In den
Schweizer Perinatalzentren
verwendete Medikamente

Zeitschrift fiir Geburtshilfe & Neonatologie;
222(04),152-165
Diese Studie kénnen Hebammen in ihrem
Berufsalltag nutzen, um sich tGber die in den
Schweizer Perinatalzentren routinemadssig
eingesetzten Medikamente in der Geburts-

hilfe einen Uberblick zu verschaffen. In Ta-

Infomed

www.infomed.ch

Infomed stellt Informationen zu Arz-
neimitteln zur Verfiigung, die kritisch
geprift und frei von Interessenein-
fliissen sind. Seit 1979 erscheint das
Fachblatt «pharma-kritik», seit 1997
zusatzlich die Zeitschrift «infomed-
screeny, in der aktuelle Studienresul-
tate in Kurzform festgehalten sind.
Auch eine Liste zu «Bad Drug News»
wird geflihrt. Falls eingerichtet, wer-
den Aktualitaten kontinuierlich zuge-
stellt. Eine Suchfunktion ist vorhan-
den, mit der gezielt in der jeweiligen
Publikation gesucht werden kann.
Unbedingt zu testen.

Arzneimittelinformationen
im Internet

www.pharmasuisse.org
Der Schweizerische Apothekerver-
band pharmaSuisse hat eine Samm-
lung von qualitativ guten Internet-
adressen zu Arzneimittelinformatio-
nen zusammengestellt. Folgende
Bereiche sind abgedeckt: Arzneimit-
tellisten, Medikamentennews, Phar-
makotherapie (auch bezogen auf
Schwangerschaft und Stillzeit), Arz-
neimittelsicherheit usw. Zu jeder

Internetadresse liegt eine kurze Be-

Pharmakovigilanz

Seit 1988 erfasst in Deutschland
das Institut Embryotox
(www.embryotox.de) unabhan-
gige Information zur Vertraglich-
keit von Arzneimittel in der
Schwangerschaft und Stillzeit.

In der Zwischenzeit liegen auf
der Website Informationen zu
Uber 400 Arzneimitteln vor.

In der Schweiz bietet Swissmedic
mit dem Electronic Vigilance
System ein Onlinemeldeportal
(www.swissmedic.ch). Verdachts-
falle unerwiinschter Arzneimittel-
wirkungen sollen direkt tiber

das Portal gemeldet werden.

Der Swiss Teratogen Information
Service (Www.swisstis.ch)

bietet seit 1975 Information

und Beratung fiir Gesundheits-
fachpersonen zu Sicherheit

und Risiken bei der Verab-
reichung von Medikamenten in
Schwangerschaft und Stillzeit.
Seit 2007 besteht die Schweize-
rische Arbeitsgemeinschaft fir
Perinatale Pharmakologie (SAPP,
www.sappinfo.ch). Sie ist ein
interdisziplinares Netzwerk aus
Medizin und Pharmakologie und
will der Population Schwangere
und Stillende «ihr geblihrendes
Gewicht bei deren medikamen-
tosen Behandlungen» verleihen,
so notiert unter Ziele der SAPP.

schreibung vor. Damit ausgeristet
kann sich die Hebamme die ge-

ZUSAMMENGESTELLT VON
bellen ist dargestellt, welche Wirkstoffe bei
Lisa Fankhauser,

Dozentin Bachelorstudiengang Hebamme,
Abteilung Geburtshilfe, Berner
Fachhochschule Gesundheit, Bern.

welchen Indikationen in welcher Dosis zum winschte Information zu Arzneimit-

teln schnell beschaffen.

Einsatz kommen.
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Zdrcher Hochschule
fiir Angewandte Wissenschaften

Zh Gesundheit
aw

Weiterbildung
Wissen flur die Praxis

Current Clinical Topics (ccT)

Sie frischen an ein oder zwei Tagen ein Thema auf und
schaffen eine Grundlage fiir ndchste Weiterbildungsschritte.

15.11.2019 Simulationstraining geburtshilflicher Notfélle
20.11.2019 Schmerzerleben unter der Geburt
3.12.2019 CTG-Grundlagenkurs

13.+14.1.2020 Diversitatskompetenz im Gesundheitswesen

18.2.2020 Dolmetschen in medizinischen Gesprachen

20.2.2020 Stress nach der Geburt & Stufengerechtes
Screening flr postnatale Depression

5.3.2020 Evidenzbasierte Betreuung im physiologischen
Wochenbett

9.+10.3.2020 Interkulturelle Begegnungen & Religidse
Hintergriinde

17.3.2020 Physiologie des Stillens

18.3.2020 Psychopathologie im Kontext von Schwanger-
schaft, Geburt und Wochenbett

24.3.2020 Regulationsstoérungen in der friihen Kindheit

26.3.2020 Pathologie im Wochenbett

Module

Sie vertiefen ein Thema in drei bis vier Kursblécken.
Module sind anrechenbar an ein CAS und den MAS.

13.1.2020 Transkulturelle Kompetenzen

20.2.2020 Wochenbettbetreuung durch die Hebamme
18.3.2020 Regelwidrigkeiten in der Geburtshilfe
27.4.2020 Frauen- und Familiengesundheit

Gerne berate ich Sie bei der Planung:
Regula Hauser, MPH

Leiterin Weiterbildung Hebammen

058 934 64 76/regula.hauser@zhaw.ch

Weitere Angebote zhaw.ch/gesundheit/weiterbildung

Zellen /
lieben

Lal/ita

mit ber 70 rein
natiirlichen Zutaten

Die naturliche Basis fur

S fter & Kind

\/ einzigartiges Saftkonzentrat aus tiber 70 hoch-
wertigen Lebenmitteln

\// mit Folsdure und Eisen* und vielen weiteren
Inhaltsstoffen

\\/ Dosierung der Vitamine und Spurenelemente
nach den Empfehlungen der orthomolekularen
Medizin™*

wissenschaftlich gepriift und bestatigt

S

\/4 Naturprodukt ohne Zusatzstoffe, ohne Gentech-
nik, glutenfrei, vegan

* Folsdure und Eisen haben eine Funktion bei der Zellteilung; Folsdure tragt zum
Wachstum des miitterlichen Gewebes wahrend der Schwangerschaft bei
“* Handbuch der Orthomolekularen Medizin (Dietl/Ohlenschlager)

LaVita Swiss GmbH | CH-5643 Sins

Tel. 041 / 781 16 00 | www.lavita-swiss.ch

55

A~

Obstetrica 11/2019



	Hebammen und die Vergütung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln

